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Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 5 
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 AktG 

 

Der Vorstand erstattet der für den 10. August 2009 einberufenen ordentlichen Hauptver- 
sammlung der Gesellschaft gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 AktG i.V.m. § 186 Absatz 4 Satz 2 
AktG den nachfolgenden schriftlichen Bericht zu der unter Tagesordnungspunkt 5 zur 
Beschlussfassung vorgeschlagenen Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zur 
Verwendung der eigenen Aktien mit Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss:  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Gesellschaft befristet bis zum 3. Februar 2011 zum 
Erwerb eigener Aktien bis zu einem rechnerischen Anteil von 10% am bestehenden Grundkapital 
der Gesellschaft zu ermächtigen. Diese neue Ermächtigung soll die in der Hauptversammlung 
vom 8. Juli 2008 erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien ersetzen, welche am 
8. Januar 2010 ausliefe. Von der bestehenden Ermächtigung wurde bis zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung kein Gebrauch gemacht. 

Die auf der Grundlage der neu zu erteilenden Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen 
zusammen mit eigenen Aktien, die von der Gesellschaft auf sonstiger Grundlage erworben 
werden und sich noch im Besitz der Gesellschaft befinden, zu keinem Zeitpunkt 10% des 
Grundkapitals der Gesellschaft in seiner jeweils aktuellen Höhe übersteigen. Zum Zeitpunkt der 
Einberufung der Hauptversammlung hielt die Gesellschaft keine eigenen Aktien.  

Bei dem Erwerb eigener Aktien ist der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre gem. 
§ 53 a AktG zu wahren. Dem wird dadurch Rechnung getragen, dass der Erwerb der Aktien nach 
Wahl des Vorstands entweder über die Börse oder aber durch ein an alle Aktionäre gerichtetes 
öffentliches Kaufangebot bzw. eine an alle Aktionäre gerichtete öffentliche Aufforderung zur 
Abgabe eines Verkaufsangebots erfolgen soll. Bei der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung entscheiden, wie viele Aktien und, 
sofern eine Preisspanne festgelegt ist, zu welchem Preis sie der Gesellschaft die Aktien anbieten 
möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist bzw. mehrere gleichwertige 
Angebote von Aktionären zum Kauf von Aktien nicht alle angenommen werden, muss die 
Annahme nach Quoten erfolgen. 

Die Aktien dürfen zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck erworben und verwendet werden. So 
können die Aktien über die Börse oder durch ein Angebot an alle Aktionäre wieder veräußert 
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werden. Die Ausübung der Ermächtigung darf insbesondere auch zu den folgenden Zwecken 
erfolgen:  

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die erworbenen eigenen 
Aktien einzuziehen. Die Einziehung der Aktien führt grundsätzlich zur Kapitalherabsetzung, 
ohne dass hierfür ein zusätzlicher Hauptversammlungsbeschluss nötig wäre. Der Vorstand kann 
abweichend hiervon auch bestimmen, dass das Grundkapital bei der Einziehung unverändert 
bleibt und sich stattdessen durch die Einziehung der Anteil der übrigen Aktien am Grundkapital 
gemäß § 8 Absatz 3 AktG erhöht. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die 
erforderliche Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernden 
Anzahl der Stückaktien vorzunehmen.  

Die Gesellschaft darf ferner die erworbenen eigenen Aktien auch außerhalb der Börse sowie 
ohne ein an alle Aktionäre gerichtetes Angebot veräußern, soweit die Veräußerung gegen 
Barzahlung erfolgt und der Preis der Aktien den Börsenkurs zur Zeit der Veräußerung nicht 
wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG in 
entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 S. 4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum 
erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Hiermit soll der Gesellschaft im 
Interesse einer Erweiterung der Aktionärsbasis insbesondere die Möglichkeit eröffnet werden, 
institutionellen Investoren Aktien der Gesellschaft anzubieten und den Aktionärskreis zu 
erweitern, was letztlich auch zur Stabilisierung des Wertes der Aktie führt. Die Gesellschaft kann 
darüber hinaus ihr Eigenkapital flexibel geschäftlichen Erfordernissen anpassen und auf 
günstigere Börsensituationen reagieren, da im Fall einer derartigen Veräußerung eine schnellere 
und kostengünstigere Platzierung der Aktien möglich ist, als dies unter Beachtung des 
Bezugsrechts der Aktionäre möglich wäre. Von dieser Ermächtigung darf nur mit der Maßgabe 
Gebrauch gemacht werden, dass der Anteil der Aktien, die unter Ausschluss des Bezugsrechts 
gemäß § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG veräußert wurden, weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens 
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung mehr als 10% des Grundkapitals beträgt. 
Diese Höchstgrenze für den vereinfachten Bezugsrechtsausschluss vermindert sich um den 
anteiligen Betrag des Grundkapitals, der auf diejenigen Aktien entfällt, die während der Laufzeit 
dieser Ermächtigung unter Ausschluss des Bezugsrechts in direkter oder entsprechender 
Anwendung des § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG ausgegeben werden. Die Vermögens- und 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bleiben bei einem Bezugsrechtsausschluss in 
entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Dem 
Gedanken des Verwässerungsschutzes wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu 
einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen Börsenkurs nicht wesentlich 
unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien 
geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird sich dabei unter Berücksichtigung der 
aktuellen Marktgegebenheiten bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den Börsenkurs so 
niedrig wie möglich zu halten. Die Aktionäre sind in diesem Zusammenhang dadurch geschützt, 
dass der Abschlag zum Börsenkurs zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich sein darf. 
Außerdem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ihren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft 
durch Zukäufe von Aktien über die Börse aufrechtzuerhalten. 

Die Gesellschaft soll weiterhin die Möglichkeit erhalten, die erworbenen eigenen Aktien im 
Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, 
Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder von sonstigen 
Vermögensgegenständen (z.B. Immobilien) an Stelle von Geldleistungen als Gegenleistung 
anbieten zu können, ohne hierzu Aktien aus dem genehmigten Kapital schaffen zu müssen, was 
zu einer Verwässerung der Aktionäre führen würde. Hierdurch wird der Gesellschaft der 
notwendige Handlungsspielraum eingeräumt, um sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
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anderen Unternehmen, Unternehmensbeteiligungen, von Teilen von Unternehmen oder von 
sonstigen Vermögensgegenständen sowie zu Unternehmenszusammenschlüssen schnell, flexibel 
und liquiditätsschonend zur Verbesserung ihrer Wettbewerbsposition und der Stärkung ihrer 
Ertragskraft ausnutzen zu können. Häufig verlangen die Inhaber attraktiver Unternehmen bzw. 
sonstiger Vermögensgegenstände als Gegenleistung stimmberechtigte Aktien des Käufers. Damit 
die Gesellschaft auch solche Unternehmen oder Vermögensgegenstände erwerben kann, muss es 
ihr möglich sein, Aktien als Gegenleistung anzubieten. Ohne Bezugsrechtsausschluss wären die 
damit verbundenen Vorteile für die Gesellschaft und die Aktionäre nicht erreichbar. In einem 
solchen Fall wird der Vorstand bei der Festlegung der Bewertungsrelationen sicherstellen, dass 
die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt bleiben. Dabei wird der Vorstand der 
Gesellschaft den Börsenkurs der Aktie der Gesellschaft berücksichtigen. Eine schematische 
Anknüpfung an einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal erzielte 
Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Börsenkurses in Frage zu stellen. Der 
Vorstand wird von dieser Ermächtigung nur Gebrauch machen, wenn der 
Bezugsrechtsausschluss im Einzelfall im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft und ihrer 
Aktionäre liegt.  

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall, der zu einem Ausschluss des Bezugsrechts führt, 
sorgfältig prüfen, ob der Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Unternehmens- und 
damit auch im Aktionärsinteresse liegt.  

Im Fall der Ausnutzung der vorstehenden Ermächtigung wird der Vorstand der 
Hauptversammlung darüber berichten. 

Frankfurt am Main, im Juli 2009 
 
Der Vorstand 
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